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 Veröffentlicht am 11.07.1988

Norm

StPO nF §294 Abs2

Rechtssatz

Kann die (nicht ausgeführte) Berufung nur gegen den (einzigen) Strafausspruch gerichtet sein, ist eine Verdeutlichung

im Sinne des vorletzten Satzes dieser Gesetzesnorm nicht zu fordern.
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